
Maklermandat (Handlungsvollmacht) für die Betreuung, 
Energieverträge der folgenden Abnahmestelle 

Dieses Maklermandat kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf 
kann schriftlich oder per E-Mail an service@thpenergy.de erfolgen. Weitere Kosten entstehen nach 
dem Widerruf nicht. Die bis dahin gezahlte Servicepauschale wird nicht zurückerstattet. 

Hiermit erteile ich, (Vollmachtgeber) 

Name: 
 

Vorname: 

Straße / Nr.: 
 

PLZ / Ort: 

Tel: 
 

Geb.: 

IBAN: E-Mail: 
 

 

der Firma: THP-Energy, Thomas & Bärbel Plöger, 

Holtkampstr.27, 32289 Rödinghausen (Bevollmächtigter) 

Vollmacht zur Überprüfung und Optimierung von Energielieferungsverträgen 

(Energievollmacht) 

Der Bevollmächtigte soll die für den Vollmachtgeber bestehenden Energielieferungsverträge 

überprüfen, um festzustellen, ob es bei den bestehenden Verträgen Einsparpotentiale und/oder 

andere Optimierungsmöglichkeiten für den Vollmachtgeber gibt. Diese Vollmacht begründet keine 

Pflicht zum Tätigwerden und kann von Seiten des Vollmachtgebers jederzeit widerrufen werden. 

Der Bevollmächtigte ist in diesem Zusammenhang dazu berechtigt, 

• die bestehenden Energielieferungsverträge zu sichten und alle relevanten Vertragsunterlagen 

bei den Versorgern anzufordern, 

• Auskünfte, insbesondere vertragsbezogene Daten (einschließlich Zählpunktbezeichnungen, 

Lastgang- und Energiebezugsdaten) von Versorgern zu erhalten, 

• die bestehenden Energielieferungsverträge zu kündigen und auf andere Versorger zu 

übertragen, sowie die in/mit Namen des Vollmachtgebers zu unterzeichnen, 

• Erklärungen zu Energielieferungsverträgen gegenüber den Versorgern abzugeben und von 

diesen entgegenzunehmen, 

• die vom Versorger im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss zu übergebenden 

Unterlagen (insb. Vertragsinformationen, Bedingungen) entgegenzunehmen oder hierauf zu 

verzichten. 

THP-Energy verpflichtet sich, dem Vollmachtgeber gegenüber, vor jeder Änderung der Energie-

lieferungsverträge über die geplante Änderung zu informieren. Der Vollmachtgeber muss diese 

Änderung bestätigen. Dies kann schriftlich auch auf digitalem Weg z.B. Mail, geschehen. 

Für die Aufnahme und Überwachung, sowie Kommunikation zu den Energieversorgern, der gesamten 

Energieverträge, erheben wir eine jährliche Servicepauschaule, wie vereinbart. 

Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Der Auftraggeber (Vollmachtgeber) 

willigt ausdrücklich ein, dass der Bevollmächtigte personen- und sachbezogene Daten zur 

Auftragserfüllung – insbesondere auch auf elektronischem Wege – erhebt, speichert und verwendet. 

Der Auftraggeber willigt damit auch ein, dass der Bevollmächtigte im erforderlichen Umfang diese 

Daten, die für Anträge oder Vertragsdurchführungen (Abwicklung, Beiträge, Vertragsänderungen) 

notwendig sind, an Energielieferungsunternehmen, technische Dienstleister, Servicegesellschaften 

und sonstige Dienstleister übermitteln, empfangen und speichern darf. 

 

……………………………………      …………………………………….. 

Datum        Vollmachtgeber, Unterschrift 


